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Produktinformationsblatt zum Starterpaket für Junge Leute 
 
 
Nachfolgend erhalten Sie kurz gefasst die wichtigsten Informationen über unser Starterpaket für Junge Leute. Die 
Informationen sind allerdings nicht abschließend. Der genaue Inhalt Ihres Versicherungsvertrages ergibt sich aus dem 
Antrag, dem Versicherungsschein und etwaigen Nachträgen sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
das Starterpaket für Junge Leute. 
 
Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Versicherung für junge Leute bis 28 Jahre an, die aus drei Bestandteilen besteht 
- Unfallversicherung 
- Haftpflichtversicherung 
- Hausratversicherung 
 
Welche Risiken sind versichert? 
 Unfallversicherung 
Sie sind versichert bei Unfällen, die Ihnen zustoßen und zwar weltweit und rund um die Uhr. 
Ein Unfall liegt vor, wenn Sie durch ein plötzlich von außen auf Ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfrei-
willig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Glied-
maßen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen 
werden (Ziffer 15.1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für das Starterpaket für junge Leute). 
Wir zahlen je nach Folgen des Unfalls eine Invaliditätsleistung und/oder eine Todesfallleistung, außerdem Bergungs-
kosten bis 5.000 EUR (Ziffer 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3). 
 
 Haftpflichtversicherung 
Im Rahmen der Haftpflichtversicherung sind Sie versichert für den Fall, dass Sie aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Wir wehren auch solche Schadenersatzansprü-
che ab, die unbegründet gegen Sie geltend gemacht werden (Ziffer 16.1 und 16.5 sowie 24 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für das Starterpaket für junge Leute). 
Umfasst sind alle wesentlichen Bereiche Ihres Privatlebens, beispielsweise als Verkehrsteilnehmer außerhalb des Kfz, 
beim Sport sowie als Halter oder Hüter kleiner Haustiere (Ziffer 24.1.1). 
 
 Hausratversicherung 
Versichert ist Ihr gesamter Hausrat zum Beispiel bei Brand, Blitzschlag, Explosion, Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch, Leitungswasserschäden, Sturm und Hagel (Ziffer 26.1.1 der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für das Starterpaket für junge Leute) sowie Fahrraddiebstahl (Ziffer 26.5). 
Zum Hausrat gehören alle Sachen, die Ihrem Haushalt zur Einrichtung (z.B. Möbel), zum Gebrauch (z.B. Kleidung, 
Geschirr) oder zum Verbrauch (z.B. Lebensmittel) dienen (Ziffer 26.8). Wertsachen wie beispielsweise Bargeld oder 
Schmuck sind ebenfalls versichert. Die Entschädigung für Wertsachen ist jedoch der Höhe nach begrenzt (Ziffer 
26.16).  
Werden Ihre Sachen zerstört oder bei einem Einbruch gestohlen, erhalten Sie von uns den Wiederbeschaffungspreis 
(Ziffer 26.11.1). 
 
Was kostet das Starterpaket für junge Leute und was ist, wenn Sie den Beitrag nicht bezahlen? 
Wie viel Sie für Ihr Starterpaket für junge Leute bezahlen, hängt davon ab, welche Versicherungen Sie abschließen 
und wo Sie wohnen. Die jeweiligen genauen Beiträge können Sie unserem Angebot entnehmen. Ändern sich maßgeb-
liche Daten des Angebots vor Vertragsbeginn, kann sich auch der Beitrag ändern. 
Der Beitrag wird monatlich von Ihrem Konto abgebucht. Ist eine Abbuchung aus von Ihnen zu vertretenden Gründen 
nicht möglich, verlieren Sie unter Umständen Ihren Versicherungsschutz (Ziffer 2 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für das Starterpaket für junge Leute). 
 
Welche Risiken sind nicht versichert? 
In der Unfallversicherung nicht versichert sind insbesondere Unfälle durch Trunkenheit, mit wenigen Ausnahmen 
Infektionskrankheiten, Lebensmittel- und andere Vergiftungen, Bandscheibenschäden und die aktive Teilnahme an 
Motorsportveranstaltungen (Ziffer 15.4 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für das Starterpaket für junge 
Leute). Darüber hinaus müssen Sie mit Leistungskürzungen rechnen, soweit die Unfallfolgen durch vorhandene 
Krankheiten verstärkt worden sind (Ziffer 15.3). 
 
In der Haftpflichtversicherung sind beispielsweise nicht versichert Schadenersatzansprüche aus Verträgen, die Sie 
abgeschlossen haben  (Ziffer 16.1.2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für das Starterpaket für junge Leute), 
aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes, eines Dienstes oder Amtes (Ziffer 24.1.1). 
 
In der Hausratversicherung nicht versichert sind zum Beispiel Schäden durch Kriegsereignisse, Innere Unruhen und 
Kernenergie (Ziffer 26.1.2). Die nicht versicherten Sachen sind in Ziffer 26.8.4 der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für das Starterpaket für junge Leute aufgeführt. 
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Welche Verpflichtungen haben Sie beim Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 
Bitte machen Sie im Antrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. Bei unrichtigen Angaben können Sie Ihren 
Versicherungsschutz verlieren (Ziffer 13 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für das Starterpaket für junge 
Leute). 
 
Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können Verletzun-
gen dieser Pflichten haben? 
Sie sind verpflichtet, uns nach entsprechender Aufforderung neu hinzukommende Risiken anzuzeigen. Anderenfalls 
können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren (Ziffer 16.4.1 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für das Starterpaket für junge Leute). Außerdem haben Sie besonders gefahrdrohende Umstände auf unser 
Verlangen hin zu beseitigen (Ziffer 21). 
Falls sich nach Einreichung Ihres Antrags die vorhandenen Umstände ändern, die Wohnung zum Beispiel länger als 60 
Tage leer steht oder Sie die Wohnung wechseln, müssen Sie uns das mitteilen (Ziffer 28.2). Anderenfalls können Sie 
Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren (Ziffer 28.6). 
 
Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Sie sind verpflichtet uns jedes Schadenereignis unverzüglich anzuzeigen und nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen (Ziffern 22, 27.2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für das Starterpaket 
für junge Leute). 
Nach einem Unfall muss so schnell wie möglich ein Arzt hinzugezogen und seinen Anordnungen gefolgt werden. Au-
ßerdem sind wir sofort zu informieren (Ziffer 15.8). 
Bei Verletzung einer dieser Pflichten können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren (Ziffern 15.9, 
23, 27.3). 
 
Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den ersten Beitrag rechtzeitig gezahlt haben, an dem im Versicherungs-
schein angegebenen Tag (Ziffer 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für das Starterpaket für junge Leute). 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, 
wenn Sie oder wir den Vertrag nicht drei Monate vor Ablauf kündigen (Ziffer 7.2). 
 
Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Sie können den Vertrag insgesamt und auch einzelne Versicherungen mit einer Frist von drei Monaten zum Vertrags-
ablauf kündigen (Ziffer 7.2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für das Starterpaket für junge Leute), außer-
dem nach einem Schadenereignis (Ziffern 15.7, 17, 31. Der besondere Tarif für das Starterpaket für junge Leute gilt 
allerdings nur, solange mindestens zwei Versicherungen abgeschlossen bleiben (Ziffer 7.6). 



  

 

10.06.2010 5

Vertragsinformationen zum Starterpaket für Junge Leute 
 
Versicherer ist die GVV-Privatversicherung Aktiengesellschaft, 
eingetragen im Handelsregister B Nr. 18604 beim Amtsgericht Köln. 
Sie hat Ihren Sitz in 
50933 Köln (Müngersdorf) 
Aachener Straße 952-958. 
 
Sie wird vertreten durch den Vorstand 
Wolfgang Schwade (Vorsitzender), Horst F. Richartz, Heribert Rohr, Thomas Uylen. 
 
Hauptgeschäftstätigkeit der GVV-Privatversicherung AG ist der Betrieb der Kraftfahrt-, Haftpflicht-, Unfall-, Wohnge-
bäude-, Hausrat- und Glasversicherung für Privatpersonen. 
 
Für das Versicherungsverhältnis gelten das Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere das Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für das Starterpaket für junge Leute. 
 
Der Beitrag richtet sich nach dem zum Zeitpunkt des Versicherungsbeginns gültigen Tarif der GVV-Privatversicherung 
AG für die abgeschlossene Versicherung.  
 
Die Kommunikation zu diesem Vertrag erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. 
 
Versicherungsombudsmann 
Die GVV-Privatversicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V, Leipziger Str. 121, 10117 
Berlin. Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Das 
Schlichtungsverfahren ist nur möglich, wenn nicht in gleicher Sache eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht anhängig ist. 
Wir sind an die Entscheidung des Ombudsmanns bis zu einem Beschwerdewert von 5.000 EUR gebunden. Bis zu 
einem Beschwerdewert von 50.000 EUR darf der Ombudsmann eine für beide Seiten unverbindliche Empfehlung ab-
geben. Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten bleibt Ihnen unabhängig davon offen. 
 
Aufsichtsbehörde und für Beschwerden über den Versicherer zuständig ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 
 
Die Laufzeit Ihres Vertrages ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem 
Jahr abgeschlossen, verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag 
kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrages deshalb weniger als ein Jahr ver-
einbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalendertag, z. B. dem 1. Januar eines jeden 
Jahres, beginnen zu lassen. 
Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 und 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung je-
weils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an die  
GVV-Privatversicherung AG 
50933 Köln 
Aachener Straße 952-958 
Fax: 0221-4893777 
E-Mail: info@gvv.de 
 
Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Nachtrag zum Versicherungsschein ausgewie-
senen Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur 
Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
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Besondere Hinweise: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der 
Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur 
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprü-
che an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weiter-
gabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei 
künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der GVV-Versicherungsgruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen nebenberuflichen 
Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an nebenberufliche Vermittler 
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die nebenberuflichen Vermittler 
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in 
sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom Versicherer bereit 
gehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für das Starterpaket für Junge Leute 
 
 
Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
 
1.  Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den 
ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 2.1. zahlen. Der in Rechnung gestellte Beitrag 
enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben. 
 

2.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
2.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versi-

cherungsscheins fällig. 
2.2  Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-

ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, 
sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei-
trags aufmerksam gemacht haben 

2.3  Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben. 

 
3.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
3.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-

tragszeitraums fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-
gegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

3.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungs-
frist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie 
die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen an-
gibt, die nach den Ziff. 3.3 und  3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

3.3  Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 3.2 Abs. 2 darauf 
hingewiesen wurden. 

3.4  Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 3.2 Abs. 3 darauf hin-
gewiesen haben. 
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 
4.  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widerspre-
chen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer von uns in Textform abgegebenen Zahlungsauffor-
derung erfolgt. 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben oder 
haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir be-
rechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des 
Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind. 

 
5.  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn 
Sie mit der Zahlung einer Rate im Verzug sind. 

 
6.  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestan-
den hat. 
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Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 
7.  Dauer und Ende des Vertrages 
7.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
7.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 

nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

7.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

7.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

7.5  Die Produkte für das „Starterpaket für junge Leute“ gelten bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres. Ab der 
ersten Hauptfälligkeit nach Vollendung des 28. Lebensjahres gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarife. 

7.6  Die Kündigung einer Sparte des Starterpakets für Junge Leute ist nur zulässig, wenn danach noch zwei 
Sparten versichert sind. 

 
8.  Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne unsere Zustimmung weder abge-
treten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
 

9.  Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf uns 
bei dessen Durchsetzung durch uns soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als wir infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Ob-
liegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit tragen Sie. 

 
10.  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
10.1  Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versi-

cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
10.2  Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen 

gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 
für den Fall einer Namensänderung Ihrerseits. 

 
11.  Verjährung 
11.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 

nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
11.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der 

Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht. 

 
12.  Zuständiges Gericht 
12.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 

unserem Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig 
ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

12.2  Klagen gegen Sie aus dem Versicherungsvertrag müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 

12.3  Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder 
dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
13.  Ihre Vorvertraglichen Anzeigepflichten 
13.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen wir in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellen. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

13.2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 
 Haben Sie die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätten wir bei Kenntnis der nicht angezeig-

ten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer von Ihnen unverschulde-
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ten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung haben wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Ziff. 13.1, können wir vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie 
haben die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit Ihrerseits ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, 
dass wir den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hätten. 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, Sie weisen nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang unsere Leistungspflicht ursächlich ist. Haben Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind wir 
nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Ziff. 13.1. leicht fahrlässig oder schuldlos, können wir den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, wir hätten den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss unserer Rechten  
Unsere Rechte zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausge-
schlossen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannten. 

e) Anfechtung 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

13.3  Frist für die Ausübung unserer Rechte 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziff. 13.2 a), zum Rücktritt (Ziff. 13.2 b) oder zur Kündigung (Ziff. 13.2 c) 
müssen wir innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die wir 
unsere Erklärung stützen; zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Mo-
nats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangen, die das von uns jeweils geltend ge-
machte Recht begründen. 

13.4  Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur  Vertragsänderung (Ziff. 13.2 a), zum Rücktritt (Ziff. 13.2 b) und zur Kündigung (Ziff. 13.2. c) 
stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepflicht hingewiesen haben. 

13.5  Ihre Vertreter  
Wird der Vertrag von einem Ihrer Vertreter geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziff. 13.1. und 13.2. 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch Ihre Kenntnis und Ihre Arglist zu berücksichti-
gen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden 
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
14.  Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
Unfallversicherung 
 
15.  Der Versicherungsumfang 
15.1  Der Versicherungsumfang 
15.1.1  Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Person während der Wirksamkeit des 

Vertrages zustoßen. 
15.1.2  Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt. 
15.1.3  Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes 

Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.  
15.1.4  Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule 

 ein Gelenk verrenkt wird oder 
 Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden. 

15.1.5  Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziff. 15.3) weisen wir hin. Sie gelten für alle 
Leistungsarten. 

15.2  Leistungsarten  
Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im Folgenden oder in zusätzlichen Bedingungen 
beschrieben.  
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versicherungssummen ergeben sich aus dem 
Vertrag. 

15.2.1  Invaliditätsleistung 
15.2.1.1  Voraussetzungen für die Leistung: 
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15.2.1.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person ist unfallbedingt dauerhaft beein-
trächtigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre 
bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann. 
Die Invalidität ist 
 innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und 
 innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen 

bei uns geltend gemacht worden. 
15.2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines 

Jahres nach dem Unfall stirbt. 
15.2.1.2  Art und Höhe der Leistung: 
15.2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag. 
15.2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versicherungssumme und der Grad der unfallbe-

dingten Invalidität. 
a) Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesor-

gane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade: 
Arm 70 % 
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % 
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 % 
Hand 55 % 
Daumen 20 % 
Zeigefinger 10 % 
anderer Finger 5 % 
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % 
Bein bis unterhalb des Knies 50 % 
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 % 
Fuß 40 % 
große Zehe 5 % 
andere Zehe 2 % 
Auge 50 % 
Gehör auf einem Ohr 30 % 
Geruchssinn 10 % 
Geschmackssinn 5 % 
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen 
Prozentsatzes. 

b) Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die nor-
male körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließ-
lich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 

c) Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall dau-
ernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziff. 
15.2.1.2.2.1 und Ziff. 15.2.1.2.2.2 zu bemessen. 

d) Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den 
vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 % wer-
den jedoch nicht berücksichtigt. 

e) Führt ein Unfall ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen (Ziffer 15.3) zu einer dauernden 
Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit, werden der Berechnung der Inva-
liditätsleistung - je nach Vereinbarung - folgende Versicherungssummen zugrunde gelegt: 
Progression 225 % 
  für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein 

festgelegte Invaliditätssumme, 
  für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die doppelte 

Invaliditätssumme, 
  für den 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die dreifache Invaliditätssumme. 

15.2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person 
 aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder 
 gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall, 
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem 
aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

15.2.1.2.4 Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsleistung 225 % 
15.2.1.2.5 Die Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB) werden wie folgt erweitert: 

Führt ein Unfall ohne Mitwirken von Krankheiten oder Gebrechen Ziff. 15.3.1 nach den Bemessungs-
grundsätzen der Ziff. 15.2.1.22 zu einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leis-
tungsfähigkeit, werden der Berechnung der Invaliditätsleistung folgende Versicherungssummen zugrunde 
gelegt: 
a) Für den 25 Prozent nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein fest-

gelegte Invaliditätssumme. 
b) Für den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die doppelte In-

validitätssumme. 
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c) Für den 50 Prozent übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die dreifache Invaliditätssumme. 
15.2.2  Todesfallleistung 
15.2.2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung:  

Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb eines Jahres gestorben. 
Auf die besonderen Pflichten nach Ziff. 15.8.5 weisen wir hin. 

15.2.2.1.2 Höhe der Leistung: 
Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt. 

15.2.3  Bergungskosten 
15.2.3.1  Voraussetzungen für die Leistung:  

Die versicherte Person hat einen Unfall erlitten und ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder be-
streitet seine Leistungspflicht für die Kosten gem. Ziff. 15.2.3.2. 

15.2.3.2  Art der Leistung: 
Wir zahlen 
 die Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich or-

ganisierten Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden. Diese Kosten 
ersetzen wir auch dann, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder nach konkreten Umständen zu ver-
muten war, 

 die Kosten für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten Person zum Krankenhaus oder zur 
Spezialklinik, 

 den Mehraufwand bei der Rückkehr der verletzten Person zu ihrem ständigen Wohnsitz, soweit die 
Mehrkosten auf ärztliche Anordnung zurückgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren, 

 die zusätzlichen Heimfahrt- oder Unterbringungskosten bei einem Unfall im Ausland für mitreisende 
minderjährige Kinder und den mitreisenden Lebenspartner der versicherten Person, 

 die Kosten für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz bei einem unfallbedingten Todesfall im 
Inland, 

 die Kosten für die Bestattung im Ausland oder die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz bei ei-
nem unfallbedingten Todesfall im Ausland. 

15.2.3.3  Höhe der Leistung: 
a) Wir zahlen bis zur Höhe des im Versicherungsschein benannten Betrages. 
b) bestehen für die versicherte Person bei uns mehrere Unfallversicherungen, wird nur einmal bis zur Hö-

he des im Versicherungsschein genannten Betrages geleistet. 
15.2.4  Kurbeihilfe 

Der Versicherer zahlt nach einem Unfall im Sinne von Ziffer 15.1.3 einen Betrag von 1.000 EUR, wenn der 
Versicherte innerhalb von drei Jahren, vom Unfallereignis an gerechnet, wegen der durch das Unfallereig-
nis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen eine Kur von mindestens drei Wochen 
Dauer durchgeführt hat. 
Die medizinische Notwendigkeit dieser Kur und der Zusammenhang mit dem Unfallereignis sind durch ein 
ärztliches Attest nachzuweisen. 
Bestehen für den Versicherten bei der GVV-Privatversicherung mehrere Unfallversicherungen, kann die 
mitversicherte Kurbeihilfe nur aus einem dieser Verträge verlangt werden. 
Die Kurbeihilfe wird für jeden Unfall nur einmal gewährt. 

15.2.5  Kosten für kosmetische Operationen in der Unfallversicherung 
Wir leisten Ersatz für Kosten unfallbedingter kosmetischer Operationen bis zu 2.500 EUR. 
1. Voraussetzungen für die Leistungen: 

  Die versicherte Person hat sich nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall einer kosmetischen 
Operation unterzogen. Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der Heilbehandlung 
durchgeführte ärztliche Behandlung mit dem Ziel, eine unfallbedingte Beeinträchtigung des äuße-
ren Erscheinungsbildes der versicherten Person zu beheben. 

  Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall, bei Unfällen Minder-
jähriger spätestens vor Vollendung des 21. Lebensjahres. 

  Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder bestreitet seine Leistungspflicht. 
2. Art und Höhe der Leistungen: 
 Wir leisten insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme Ersatz für nachgewiesene 

  Arzthonorare und sonstige Operationskosten, Medikamente, Verbandszeug und sonstige ärztlich 
verordnete Hilfsmittel, 

  notwendige Kosten für die Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus, 
  Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten, die durch einen unfallbedingten Verlust oder Teilverlust 

von Schneide- und Eckzähnen entstanden sind. 
15.3  Auswirkung von Krankheiten oder Gebrechen 

Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Un-
fallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich 
 im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades, 
 im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen anderen Fällen die Leistung 
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. 
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die Minderung. 
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15.4  In folgenden Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen 
15.4.1  Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 
15.4.1.1  Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trun-

kenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den gan-
zen Körper der versicherten Person ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag 
fallendes Unfallereignis verursacht waren. 

15.4.1.2  Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder 
versucht.  

15.4.1.3  Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. Versi-
cherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürger-
krieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält. 
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürger-
krieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle 
durch ABC-Waffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den 
Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA. 

15.4.1.4  Unfälle der versicherten Person 
 als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem Recht dafür eine Er-

laubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges; 
 bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit;  
 bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.  

15.4.1.5  Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse 
eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, 
bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

15.4.1.6  Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind. 
15.4.2  Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen: 

Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. 
15.4.2.1  Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziff. 15.3 

die überwiegende Ursache ist. 
15.4.2.2  Gesundheitsschäden durch Strahlen. 
15.4.2.3  Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische 
und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren. 

15.4.2.4  Infektionen 
15.4.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 

 durch Insektenstiche oder -bisse oder 
 durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen 
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangten. 

15.4.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für 
 Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für  
 Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer 15.4.2.4.1 

ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten. 
15.4.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht sind, gilt Ziffer 15.4.2.3 Satz 2 ent-

sprechend. 
15.4.2.4.4 Infektionen durch Zeckenbiss 

Abweichend hiervon besteht Versicherungsschutz für die Folgen einer Infektion mit Frühsommer-
Meningitis (FSME) oder Lyme-Borreliose durch einen Zeckenbiss. 
In Abänderung von Ziffer 1 beginnt der Versicherungsschutz für derartige Infektionen bei Neuabschluss 
eines Vertrages erst nach einer Wartezeit von drei Monaten. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des 
Versicherungsschutzes eintreten, besteht keine Leistungspflicht. 
Ein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht abweichend von Ziffer 15.2.1.1.1 auch dann, wenn die infek-
tionsbedingte Invalidität nach diesen Besonderen Bedingungen 
 innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall (Zeckenbiss) eingetreten und 
 innerhalb dieses Zeitraumes von einem Arzt schriftlich festgestellt und 
 von Ihnen innerhalb von weiteren drei Monaten bei uns geltend gemacht worden ist. 

15.4.2.5  Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.  
15.4.2.6  Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht 

wurden. 
15.4.2.7  Bauch- oder Unterleibsbrüche. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von 
außen kommende Einwirkung entstanden sind. 

15.5  Fälligkeit der Leistungen 
15.5.1  Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Monaten – in 

Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen 
mit dem Eingang folgender Unterlagen: 
 Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
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 beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es 
für die Bemessung der Invalidität notwendig ist. 

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir 
 bei Invalidität bis zu 1 ‰ der versicherten Summe, 
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 

15.5.2  Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir 
innerhalb von zwei Wochen. 

15.5.3  Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir - auf Ihren Wunsch - angemes-
sene Vorschüsse. 
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 
nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden. 

15.5.4  Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, 
erneut ärztlich bemessen zu lassen. Dieses Recht muss 
 von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht nach Ziff. 15.5.1, 
 von Ihnen vor Ablauf der Frist 
ausgeübt werden. 
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits erbracht haben, ist der 
Mehrbetrag mit  5 % jährlich zu verzinsen. 

15.6  Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen 
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militäri-
schen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den 
Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der 
Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes zuge-
gangen ist. 

15.7  Kündigung nach Versicherungsfall 
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie ge-
gen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.  
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder - im Falle eines Rechts-
streits - nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zuge-
gangen sein.  
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.  
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.  

15.8  Obliegenheiten 
Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere Leistung nicht erbringen. 

15.8.1  Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte 
Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten. 

15.8.2  Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen 
und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen 
in gleicher Weise erteilt werden. 

15.8.3  Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. 
Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir. 

15.8.4  Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder untersucht haben, 
andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

15.8.5  Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns der 
Unfall schon angezeigt war. 
Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt 
vornehmen zu lassen. 

15.9  Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten? 
Wird eine Obliegenheit nach Ziff. 15.8 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der  Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der 
Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben. 
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Haftpflichtversicherung 
 
16.  Umfang des Versicherungsschutzes 
16.1  Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
16.1.1  Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass Sie wegen eines 

während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das 
einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist.  
Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

16.1.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-

densersatz statt der Leistung; 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können; 
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit 

der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.  

16.2  Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf Ihre gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts wegen 

16.2.1  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind; 
16.2.2  Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschä-

den Anwendung. 
16.3  Versichertes Risiko 
16.3.1  Der Versicherungsschutz umfasst Ihre gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus Ihren im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken, 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-

nen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

(3) aus Risiken, die für Sie nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und 
die in Ziff. 16.4 näher geregelt sind. 

16.3.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Wir können den Vertrag jedoch unter den Vorausset-
zungen von Ziff. 18 kündigen. 

16.4  Vorsorgeversicherung 
16.4.1  Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehen-

den Vertrages sofort versichert. 
(1) Sie sind verpflichtet, nach Aufforderung durch uns jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzu-

zeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlassen Sie die rechtzei-
tige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entste-
hung.  
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekom-
men ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Ei-
nigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige 
nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entste-
hung. 

16.4.2  Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit die-

se Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsver-

trägen zu versichern sind. 
16.5  Unsere Leistungen 
16.5.1  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadens-

ersatzansprüche und Ihre Freistellung von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn Sie aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Ur-
teils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch gebunden 
sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die von Ihnen ohne unsere Zustimmung abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden 
hätte. 
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Ist Ihre Schadensersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

16.5.2  Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprü-
che zweckmäßig erscheinenden Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen Sie, 
sind wir zur Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kos-
ten. 

16.5.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für Sie von uns ge-
wünscht oder genehmigt, so tragen wir die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders ver-
einbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

16.5.4  Erlangen Sie das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so sind wir 
zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

16.6  Begrenzung der Leistungen 
16.6.1  Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-

men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflich-
tige Personen erstreckt. 

16.6.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere Entschädigungsleistungen für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Doppelte der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

16.6.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versi-
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
 auf derselben Ursache, 
 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
 auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

16.6.4  Falls besonders vereinbart, beteiligen Sie sich bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungs-
schein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes 
vereinbart wurde, sind wir auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
verpflichtet. 

16.6.5  Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 
16.6.6  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, 

tragen wir die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 
16.6.7  Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 

Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhält-
nis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versi-
cherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden Rentenzahlungen beteiligen müssen, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Be-
trag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

16.6.8  Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich an Ihrem Verhalten  scheitert, haben wir für den von der Weigerung an entstehenden Mehrauf-
wand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

16.7  Ausschlüsse 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind 
von der Versicherung ausgeschlossen: 

16.7.1  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.  
16.7.2  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis 

von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
 Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

16.7.3  Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang Ihrer gesetzlichen 
Haftpflicht hinausgehen. 

16.7.4  Haftpflichtansprüche  
(1) gegen Sie selbst, 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages, 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.  

16.7.5  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn Sie diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht er-
langt haben oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

16.7.6  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn 
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit Ihrerseits an diesen Sachen (Bearbei-

tung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt die-
ser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der  Tätigkeit be-
troffen waren; 
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(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass Sie diese Sachen zur Durchführung Ihrer gewerblichen 
oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt haben; 
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ih-
nen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit Ihrerseits entstanden sind und sich 
diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben. 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 16.7.6 und Ziff. 16.7.7 in der Person Ihrer Angestellten, 
Arbeiter, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten gegeben, so entfällt gleichfalls der Versiche-
rungsschutz für Sie. 

16.7.7  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an von Ihnen hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung o-
der Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte in Ihrem Auftrag oder für Ihre Rechnung die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

16.7.8  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozial-
gesetzbuch VII sind jedoch mitversichert. 

16.7.9  Ansprüche, die gegen Sie wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht 
werden. Dies gilt auch dann, wenn Sie von einem  Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An-
spruch genommen werden.  
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umwelt-
schadensgesetzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationa-
ler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
gegen Sie geltend gemacht werden könnten. 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken. 

16.7.10  Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 
Dieser Ausschluss gilt nicht 
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 

oder 
(2) für Schäden, die durch von Ihnen hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Ar-

beiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht). 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Pla-
nung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
 Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 

abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  
 Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 
 Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder An-

zeigepflicht unterliegen; 
 Abwasseranlagen 
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 

16.7.11  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zu-
rückzuführen sind. 

16.7.12  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

16.7.13  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf  
(1) gentechnische Arbeiten, 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
(3) Erzeugnisse, die  

 Bestandteile aus GVO enthalten, 
 aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

16.7.14  Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

16.7.15  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elekt-
ronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 
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16.7.16  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 
16.7.17  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 

sonstigen Diskriminierungen. 
16.7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit Ihrerseits resul-

tieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der Ihnen gehörenden, von Ihnen gehalte-
nen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn Sie be-
weisen, dass Sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben. 

16.8  Beitragsregulierung 
16.8.1  Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber 

den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu ma-
chen und auf unseren Wunsch hin nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu unserem Nachteil können 
wir von Ihnen eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

16.8.2  Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der 
Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung bei uns. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 16.9.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Er-
höhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

16.8.3  Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, können wir für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages ver-
langen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen 
zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

16.8.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung 
für mehrere Jahre.  

16.9  Beitragsangleichung 
16.9.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- 

oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterlie-
gen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

16.9.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergange-
nen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistun-
gen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

16.9.3  Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den sich aus Ziff. 16.9.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der verän-
derte Folgejahresbeitrag wird Ihnen mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen 
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 16.9.2 
ermittelt hat, so dürfen wir den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der 
Durchschnitt unserer Schadenzahlungen nach unseren unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalender-
jahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Ab-
satz ergeben würde. 

16.9.4  Liegt die Veränderung nach Ziff. 16.9.2 oder 16.9.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

16.10  Wegfall des versicherten Risikos 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich die-
ser Risiken. Uns steht der Beitrag zu, den wir hätten erheben können, wenn die Versicherung dieser Risi-
ken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir vom Wegfall Kenntnis erlangen. 

16.11  Kündigung nach Beitragsangleichung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 16.9.3, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes ändert, können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem 
die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.  
Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

 
17.  Kündigung nach Versicherungsfall 
17.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

 wir eine Schadensersatzzahlung geleistet haben oder 
 Ihnen eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich 

zugestellt wird. 
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Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Schadenser-
satzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

17.2  Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 
18.  Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften  
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten sind wir berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausge-
übt wird, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt haben. 

 
19.  Mehrfachversicherung 
19.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
19.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass Sie dies wussten, können Sie die 

Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 
19.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht innerhalb eines Monats geltend machen, nachdem 

Sie von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem uns die Erklärung, mit der sie verlangt wird, zugeht. 

 
Ihre Obliegenheiten 
 
20.  Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten 
20.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen wir in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellen. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

20.2  Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom 

Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig 
angezeigt wurde, weil Sie sich der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen haben. 
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangen. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ih-
nen gegenüber. 

(2) Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen o-
der unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht ver-
sagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglis-
tig verletzt haben. 
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 

20.3  Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf un-
ser Verlangen hin rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung fristlos in Schriftform kündigen. 
Wir müssen die uns nach Ziff. 20.2 und 3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Wir haben die Umstände anzugeben, auf 
die wir unsere Erklärung stützen; wir dürfen nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklä-
rung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
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Uns stehen die Rechte nach den Ziff. 20.2 und 20.3 nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
Wir können uns auf die in den Ziff. 20.2 und 20.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn wir den nicht an-
gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

20.4  Anfechtung 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-
tung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 

 
21.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  

Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser Verlangen hin innerhalb angemessener Frist 
zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzu-
mutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdro-
hend. 

 
22.  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
22.1  Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprü-

che erhoben wurden. 
22.2  Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisun-

gen sind dabei zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

22.3  Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtli-
ches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben 
Sie dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

22.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz müssen 
Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung unse-
rerseits bedarf es nicht.  

22.5  Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, haben Sie uns die Führung des Ver-
fahrens zu überlassen. Wir beauftragen im Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie müssen dem Rechts-
anwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü-
gung stellen. 

 
23.  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
23.1  Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 

haben, können wir den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

23.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig 
verletzt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns nach Ziff. 23.1 zustehendes 
Kündigungsrecht ausüben. 

 
24.  Erläuterungen und Besondere Bedingungen zur Haftpflichtversicherung 
24.1  Privat-Haftpflichtversicherung 
24.1.1  Umfang des Versicherungsschutzes 

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und der nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson und nicht aus 
den Gefahren eines Betriebes oder Berufes. 
Nicht versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus 
a) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Verei-

nigungen aller Art 
b) oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung. 
Insbesondere ist Ihre gesetzliche Haftpflicht versichert: 

24.1.1.1  als Dienstherr der in Ihrem Haushalt tätigen Personen; 
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24.1.1.2  als Inhaber 
(1) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentü-

mer), einschließlich Ferienwohnung, 
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

(2) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses, 
(3) eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses, 

sofern sie von Ihnen ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der zugehö-
rigen Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens. 

Hierbei ist mitversichert Ihre gesetzliche Haftpflicht: 
 aus der Verletzung von Pflichten, die Ihnen in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. 

bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen); 
 aus der Vermietung vorn nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohnräumen; nicht jedoch von 

Wohnungen, Räumen zu gewerblichen Zwecken und Garagen. Werden mehr als drei Räume einzeln 
vermietet, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversiche-
rung (Ziff. 16.4); 

 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, 
Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von EUR 50.000,00 je Bauvorhaben. 
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmun-
gen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 16.4 ); 

 als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 
 der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft; 

24.1.1.3  als Radfahrer; 
24.1.1.4  aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde- 

oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training); 
24.1.1.5  aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie 

Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen; 
24.1.1.6  als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen, nicht jedoch von Hun-

den, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen 
oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 

24.1.1.7  Eingeschlossen ist Ihre gesetzliche Haftpflicht  
 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde 
 als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
 als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken, 
soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es 
sei denn es handelt sich um Personenschäden. 

24.1.2  Mitversicherte; Gewässerschäden/Kleingebinde 
Mitversichert ist: 

24.1.2.1  die gesetzliche Haftpflicht der in Ihrem Haushalt beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser 
Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus 
und Garten betreuen oder den Streudienst versehen. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten in Ihrem Betrieb gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

24.1.2.2  im Rahmen der Besonderen Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im 
Rahmen der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung - außer Anlagenrisiko - das 
sog. Restrisiko. 
Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Klein-
gebinden bis 50 l/kg Inhalt, soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 500 l/kg nicht 
übersteigt. Kein Versicherungsschutz - auch nicht über Ziff. 16.3.1 (3) und 16.4  - besteht für Anlagen, die 
über die Begrenzung des Fassungsvermögens je Einzelgebinde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen. 

24.1.3  Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
24.1.3.1  Nicht versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraft-, 

Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeugsanhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursacht werden. 

24.1.3.2  Versichert ist jedoch Ihre Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch Gebrauch von 
(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf 

die Höchstgeschwindigkeit; 
Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit; 
selbst fahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit 
nicht versicherungspflichtigen Anhängern. 
Hierfür gilt: 
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 16.3.1 (2) und in Ziff. 16.4.2 (1). 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer 
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Sie sind ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 
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Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Sie sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht 
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

(2) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen; 
(3) Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbrettern), ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder 

fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen. 
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen mit Moto-
ren, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist; 

(4) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 
24.1.4  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 
24.1.4.1  Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von Ziff. 16.7.15 - Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 

aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-
Mail oder mittels Datenträger, 
soweit es sich handelt um 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) 

bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme; 
(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung 

von Daten bei Dritten, und zwar wegen 
sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen 
sowie 
der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht 
oder fehlerhaft erfasster Daten; 

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 
(4) Für Ziff.24.1.4.1 (1) bis 24.1.4.1 (3) gilt:Ihnen obliegt es, dass Ihre auszutauschenden, zu übermit-

telnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscan-
ner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entspre-
chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. 

(5) Verletzen Sie diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 23  (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
24.1.4.2  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretene Versicherungsfälle gelten als ein Versi-

cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
 auf derselben Ursache, 
 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
 auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

24.1.4.3  Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von Ziff. 16.7.9 - für Versicherungsfälle im Ausland. 
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem 
Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden. 

24.1.4.4  Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen: 
 Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 
 Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing; 
 Betrieb von Datenbanken. 

24.1.4.5  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 
(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie bewusst 

 unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreifen (z. B. Hacker-Attacken, 
Denial of Service Attacks), 

 Software einsetzen, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (z. B. 
Software-Viren, Trojanische Pferde), 

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 
 massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen 

(z. B.: Spamming), 
 Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer 

gesammelt werden sollen, 
(3) gegen Sie, soweit der Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 

Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste 
Pflichtverletzungen herbeigeführt wurde. 

24.1.5  Auslandsaufenthalt; Mietsachschäden;  
Außerdem gilt: 

24.1.5.1  für einen Auslandsaufenthalt in den Staaten der Europäischen Union sowie in Island, Liechtenstein, Nor-
wegen und der Schweiz, in allen übrigen Ländern für einen vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu 
drei Jahre: 
(1) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 16.7.9 AHB - Ihre gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland 

vorkommenden Versicherungsfällen. 
(2) Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung 

(nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gem. Ziff. 24.1.1.2 (1) bis 
(3). 



  

 

10.06.2010 22

(3) Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten unsere Verpflichtungen mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut an-
gewiesen ist. 

24.1.5.2  für den Einschluss von Mietsachschäden 
(1) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 16.7.6 - Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung 

von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Mitversichert sind Sachschäden an mobilen Gegens-
tänden in Hotels und gemieteten Ferienwohnungen/-häusern bis 10.000 EUR. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 
Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kesseln- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
Glasschäden, soweit Sie sich hiergegen besonders versichern können, 
Schäden infolge von Schimmelbildung. 

(3) Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversiche-
rer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 

24.1.6  Mitversicherung von Vermögensschäden 
24.1.6.1  Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sin-

ne von Ziff.16. 2.1 wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sind. 

24.1.6.2  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
 durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte oder geliefer-

te Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 
 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 
 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 
 aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Ge-

schäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschla-
gung; 

 aus Rationalisierung und Automatisierung; 
 aus Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-

bewerbsrechts; 
 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 
 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-

stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zusammenhang stehen; 

 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 
 aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 

24.1.7  Gefälligkeitshandlungen 
Mitversichert sind Schadenersatzansprüche aus Gefälligkeitshandlungen. Wir werden uns gegenüber dem 
Geschädigten nicht auf den Haftungsausschluss der einfachen Fahrlässigkeit berufen. Die Höchstersatz-
leistung beträgt je Schadenfall 3.000 EUR. 

 
25.  Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
25.1  Selbstgenutztes Einfamilienhaus, selbst genutzte Eigentumswohnung 

Ihre gesetzliche Haftpflicht für ein im Inland gelegenes Einfamilienhaus ist im Rahmen der Privat-
Haftpflichtversicherung mitversichert, sofern es von Ihnen ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet 
wird, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten. Dies gilt auch für Eigentumswohnungen. 
Die Vermietung von nicht mehr als drei einzelnen Zimmern - nicht jedoch von Wohnungen, Räumen zu 
gewerblichen Zwecken und Garagen - ist mitversichert. 
Eine besondere Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung braucht also neben der Privat-
Haftpflichtversicherung nicht abgeschlossen zu werden. 

25.2  Zwei-/Mehrfamilienhaus 
Für Zwei-/Mehrfamilienhäuser (dazu gehören auch Einfamilienhäuser mit vermieteter Einliegerwohnung) 
wird ein zusätzlicher Beitrag für die vermieteten Wohnungen erhoben. Die selbst genutzte Wohnung ist 
beitragsfrei. 
Für Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung, bei denen die Einliegerwohnung nicht vermietet ist und das 
gesamte Gebäude als Einfamilienhaus genutzt wird, gelten die obigen Ausführungen zum selbst genutzten 
Einfamilienhaus. 
Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer, z. B. als Eigentümer, 
Nießbraucher, Pächter, Mieter. 
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die Ihnen in den oben genannten Ei-
genschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen 
auf Gehwegen). 
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Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht 
(1) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, 

Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von EUR 50.000,00 je Bauvorhaben. Wenn 
dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über 
die Vorsorgeversicherung (Ziff. 16.4 ); 

(2) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 
(3) der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 

Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser 
Verrichtungen erhoben werden; 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten in Ihrem Betrieb gemäß dem SGB VII handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Diens-
tes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

(4) der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft. 
 
Hausratversicherung 
 
26.  Umfang des Versicherungsschutzes 
26.1  Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse 
26.1.1  Versicherungsfall 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile oder 

seiner Ladung, 
b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den Versuch einer solchen 

Tat 
c) Leitungswasser, Frost 
d) Sturm, Hagel 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.  

26.1.2  Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 
a) Ausschluss Krieg  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

 
26.2  Deckungsmöglichkeiten und Versicherungsschutz 
26.2.1  Starterpaket für Junge Leute  

Die Leistungen des Starterpaketes sind zusätzliche Standardleistungen und gelten für alle Verträge.  
Wir bieten Versicherungsschutz für:  
a) Überspannung durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden bis 2.500 EUR; 
b) Aquarien und Wasserbetten; 
c) Einschluss von Nutzwärmeschäden; 
d) Kosten für provisorische Maßnahmen; 
e) Bewachungskosten längstens für die Dauer von 48 Stunden; 
f) Schlossänderungskosten 
g) Fahrraddiebstahl bis 300 EUR 

26.3  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge 
26.3.1  Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
a) Brand, 
b) Blitzschlag, 
c) Explosion, Implosion  
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

26.3.2  Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

26.3.3  Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind 
nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitz-
schlag Schäden anderer Art entstanden sind. 
Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen Einrichtungen und Geräten o-
der an Antennen stehen Schäden anderer Art gleich.  
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26.3.3.1  Überspannung 
Wir leisten auch Versicherungsschutz für Schäden, die an versicherten elektrischen Einrichtungen und 
Geräten durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige at-
mosphärisch bedingte Elektrizität entstehen.  
Die Entschädigungsleistung ist im Starterpaket für Junge Leute auf 2.500 EUR begrenzt. 

26.3.4  Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlau-
fende Kraftäußerung.  
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem 
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und au-
ßerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umset-
zung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

26.3.5  Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck 
infolge eines inneren Unterdruckes. 

26.3.6  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 
Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fesselbal-
lone, Drachen, Fallschirme, Flugmodelle und sonstige für die Benutzung des Luftraums bestimmte Geräte, 
insbesondere Raumfahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper. 

26.3.7  Nutzwärme 
Feuerschäden, die dadurch entstehen, dass versicherte Sachen der Wärme oder einem Nutzfeuer ausge-
setzt sind. 

26.3.8  Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind  
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben. 
b) Sengschäden;  
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explo-

sionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftre-
tenden Gasdruck entstehen; 

d) Schäden an Kühl- und Gefriergut, die durch gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Anlagen 
oder durch angekündigte Stromabschaltungen entstanden sind. 

Die Ausschlüsse gemäß Ziff. 26.3.8 b) und c) gelten nicht, soweit diese Schäden Folge eines versicherten 
Sachschadens gemäß Ziff. 26.3.1 sind. 

26.4  Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Raub 
26.4.1  Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
a) Einbruchdiebstahl, 
b) Vandalismus nach einem Einbruch, 
c) Raub, 
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden. 

26.4.2  Einbruchdiebstahl 
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 
a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssel, dessen Anfertigung 

für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist (fal-
scher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines falschen Schlüssels 
ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind; 

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe a)) oder andere 
Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann 
bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind; 

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das Ge-
bäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und eines der 
Mittel gemäß Ziff. 2 a) aa) oder 26.4.4 a) bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes 
zu erhalten; 

e) mittels richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl oder außerhalb des Versicherungsortes 
durch Raub gemäß Ziff. 26.4.4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder 
dort ein Behältnis öffnet; 

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder 
Sie noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermög-
licht hatte. 

26.4.3  Vandalismus nach einem Einbruch 
a) Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Ziff. 26.4.2 a), 26.4.2 e) 

oder bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zer-
stört oder beschädigt. 

b) Weiterhin gelten Vandalismusschäden, die nach dem Einruch verursacht wurden, versichert, wenn 
der Einbruch durch die angrenzende Wohneinheit (Einliegerwohnung) erfolgte. 

26.4.4  Raub 
a) Raub liegt vor, wenn 
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aa) gegen Sie Gewalt angewendet wird, um Ihren Widerstand gegen die Wegnahme versicherter 
Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung 
eines bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl); 

bb) Sie versicherte Sachen herausgeben oder sich wegnehmen lassen, weil eine Gewalttat mit 
Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei meh-
reren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Dro-
hung ausgesprochen wird – verübt werden soll; 

cc) Ihnen versicherte Sachen weggenommen werden, weil Ihr körperlicher Zustand unmittelbar 
vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ur-
sache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine Wider-
standskraft ausgeschaltet ist. 

b) Ihnen stehen Personen gleich, die mit Ihrer Zustimmung in der Wohnung anwesend sind. 
c) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen 

des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versi-
cherungsortes, an dem die Tathandlungen nach a) verübt wurden. 

26.4.5  Nicht versicherte Schäden 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden, die verur-
sacht werden durch weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 

26.5  Fahrraddiebstahl  
Für Fahrräder erstreckt sich der Versicherungsschutz unter den nachfolgenden Voraussetzungen auch auf 
Schäden durch Diebstahl. 
a) Ihre Obliegenheiten 

aa) Sie haben das Fahrrad durch ein Fahrradschloss gegen Diebstahl zu sichern, wenn Sie es 
nicht zur Fortbewegung einsetzen. 

bb) Ist das Fahrrad nicht in Gebrauch und besteht für Sie die Möglichkeit, bei Nichtgebrauch ei-
nen gemeinschaftlichen Fahrradabstellraum zum Unterstellen des Fahrrades zu nutzen, dann 
sind Sie verpflichtet, dieser Einstellmöglichkeit nachzukommen und das Fahrrad dort gemäß 
aa) gegen Diebstahl zu sichern. 

b) Besondere Obliegenheiten im Schadenfall 
aa) Sie haben den Kaufbeleg sowie sonstige Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die 

Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren, soweit Ihnen 
dies billigerweise zugemutet werden kann. 
Verletzen Sie diese Bestimmung, so können Sie Entschädigung nur verlangen, wenn Sie die 
Merkmale anderweitig nachweisen können. 

bb) Sie haben den Diebstahl unverzüglich der Polizei anzuzeigen. 
c) Obliegenheitsverletzung durch Sie 

Verletzen Sie eine dieser Obliegenheiten nach a) und b), so sind wir nach Maßgabe der in Ziff. 28 a) 
und b) beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei.  

d) Entschädigungshöhe, Entschädigungsgrenzen 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 300 EUR begrenzt. 

26.6  Leitungswasser 
26.6.1  Bruchschäden 

Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum versicherten Hausrat gehören (Ziff. 26.8.), leisten 
wir Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren  

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schläuchen, 
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsan-

lagen,   
cc) von Sprinkler-, Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen. 
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen: 
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, 

Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche, 
bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, 

Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen. 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. 
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte, tra-
gend oder nicht tragend, nicht versichert. 

26.6.2  Nässeschäden 
Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungs-
wasser zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 
Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbun-
denen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasser-
führenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima- Wärmepumpen 
oder Solarheizungsanlagen, aus Sprinkler-, Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Wasserbet-
ten oder Aquarien ausgetreten sein. 
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Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich.  

26.6.3  Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

aa) Plansch- oder Reinigungswasser, 
bb) Schwamm, 
cc) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsnie-

derschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 
dd) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, 
ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Ziff. 26.6.2 die  Erdsen-

kung oder den Erdrutsch verursacht hat,  
ff) Öffnen der Sprinkler-, Wasserlösch- oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines 

Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicher-
ten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage. 

gg) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen mobilen Behältnissen.  
b) Wir leisten keine Entschädigung für Schäden 

aa) an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen, 

bb) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entstehen, dass Wasser aus dem Aquarium 
ausgetreten ist. 

26.7  Sturm, Hagel 
26.7.1  Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Ge-

bäude in denen sich versicherte Sachen befinden; 
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte 

Sachen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen 
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten 

Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherten Sachen befinden, baulich verbunden sind; 
e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude 

wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherten Sachen befin-
den, baulich verbunden sind. 

26.7.2  Sturm  
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwin-
digkeit mindestens 63 km/Stunde). 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn Sie nach-
weisen, dass 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in ein-

wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass 
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, 

in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbunde-
nen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann. 

26.7.3  Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

26.7.4  Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch  

aa) Sturmflut; 
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-

sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen; 

cc) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen, Vulkanausbruch). 

b) Wir leisten keine Entschädigung für Schäden an 
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäu-

den befindlichen Sachen; 
bb) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Nach Ziff. 26.7.1 versichert sind jedoch 

auf dem gesamten Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet, Antennenan-
lagen und Markisen, wenn sie ausschließlich von Ihnen genutzt werden. 

26.8  Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
26.8.1  Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung (Versicherung-
sort). 
Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem 
Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang zerstört 
oder beschädigt wird oder abhanden kommt, ist versichert. 
Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung ist nur im Rahmen der Außenver-
sicherung (Ziff. 26.9.) oder soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist, versichert. 
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26.8.2  Definitionen 
a) Zum Hausrat gehören alle Sachen, die Ihrem Haushalt zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. 

Verbrauch) dienen.  
b) Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen 

und Entschädigungsgrenzen (Ziff. 26.16). 
c) Ferner gehören zum Hausrat 

aa) alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z.B. Einbaumöbel und Einbauküchen), die Sie als 
Mieter oder Wohnungseigentümer auf Ihre Kosten beschafft oder übernommen haben und 
daher hierfür die Gefahr tragen. Eine anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist 
von Ihnen nachzuweisen; 

bb) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert und nicht individuell für das Ge-
bäude gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen Einbauaufwand an die Gebäudeverhält-
nisse angepasst worden sind, 

cc) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich der versicherten Wohnung 
gemäß Ziff. 26.8.1 dienen und sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versicherte 
Wohnung liegt, 

dd) in Ihrem Haushalt befindliches fremdes Eigentum, soweit es sich nicht um das Eigentum von 
Ihren Mietern bzw. Ihren Untermietern handelt (Ziff.26.8.4. e)) 

ee) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und Spielfahrzeuge, soweit diese 
nicht versicherungspflichtig sind. 

ff) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte, 
gg) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen, 
hh) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließlich Ihrem Beruf oder Ihrem Ge-

werbe oder einer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person dienen; Handelswa-
ren und Musterkollektionen sind hiervon ausgeschlossen, 

ii) Haustiere, d.h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen (siehe Ziff. 26.8.3 a) und b) 
gehalten werden (z.B. Fische, Katzen, Vögel), 

26.8.3  Versicherungsort 
Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung. Zur Wohnung gehören 
a) diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine selbständige Lebensführung ermöglichen. 

Dies sind die ausschließlich von Ihnen oder einer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person privat genutzten Flächen eines Gebäudes. Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerb-
lich genutzt werden, gehören nicht zur Wohnung, es sei denn, sie sind ausschließlich über die Woh-
nung zu betreten (sog. Arbeitszimmer in der Wohnung). 

b) Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende Terrassen sowie ausschließlich von 
Ihnen oder einer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken ge-
nutzte Räume in Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des Grundstücks, auf dem sich die ver-
sicherte Wohnung befindet. 

c) gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten 
wird (z.B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller) des Grundstücks, auf 
dem sich die versicherte Wohnung befindet. 

d) Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen der Wohnung zugerechnet, soweit sich diese 
zumindest in der Nähe des Versicherungsortes befinden. 

26.8.4  Nicht versicherte Sachen; Daten und Programme 
Nicht zum Hausrat gehören 
a) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Ziff. 26.8.2. c) aa) genannt, 
b) vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser Gefahr trägt. 

Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer eingebrachten oder in dessen Eigentum überge-
gangenen Sachen – auch höher- oder geringerwertigere – durch den Mieter ersetzt werden, sind die-
se Sachen im Rahmen dieses Vertrages nicht versichert. Das gleiche gilt für vom Wohnungseigen-
tümer ersetzte Sachen. 

c) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versicherungspflicht, sowie Teile und 
Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter Ziff. 26.8.2. c) genannt, 

d) Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungspflicht, einschließlich nicht einge-
bauter Teile, soweit nicht unter Ziff. 26.8.2. c) genannt, 

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in Ihrer Wohnung, es sei denn, dieser wurde ihnen von Ihnen 
überlassen,  

f) Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag versichert sind (z.B. für 
Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaffen). 

Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine Sachen. Kosten für die technische Wieder-
herstellung von elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung bestimmter Daten und 
Programme sind nur versichert, soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist. 

26.9  Außenversicherung 
26.9.1  Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung 

Versicherte Sachen, die Ihr Eigentum oder einer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person 
sind oder die deren Gebrauch dienen, sind weltweit auch versichert, solange sie sich vorübergehend au-
ßerhalb des Versicherungsortes befinden. Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorüber-
gehend. 
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26.9.2  Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst oder Ausbildung oder Studium 
Halten Sie sich oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zur Ausbildung, zum Studi-
um oder um den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies so lange als 
vorübergehend im Sinne der Ziff. 26.9.1, bis ein eigener Hausstand gegründet wird. 

26.9.3  Einbruchdiebstahl 
Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in (Ziff. 26.4) genannten Voraussetzungen erfüllt sein.  

26.9.4  Raub 
Bei Raub (Ziff. 26.4.) besteht Außenversicherungsschutz gemäß Ziff. 26.9.1; in den Fällen, in denen Sie 
versicherte Sachen herausgeben oder sich wegnehmen lassen, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib 
oder Leben angedroht wird, die an Ort und Stelle verübt werden soll. Dies gilt auch, wenn der Raub an 
Personen begangen wird, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben. Der Außenversicherungsschutz 
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen des Tä-
ters an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden. 

26.9.5  Sturm und Hagel 
Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungsschutz nur innerhalb von Gebäuden. 

26.9.6  Entschädigungsgrenzen 
a) Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insgesamt auf 10 Prozent der Versiche-

rungssumme begrenzt. 
b) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädigungsgrenzen (Ziff. 26.16). 

26.10  Versicherte Kosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
a) Aufräumungskosten  

für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den Abtransport von zerstör-
ten und beschädigten versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern 
und Vernichten. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten 
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

c) Hotelkosten 
für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück, Telefon), wenn die an-
sonsten ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und Ihnen auch die Beschränkung auf ei-
nen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. Die Entschädigung ist 
pro Tag auf 1 Promille der Versicherungssumme begrenzt. 

d) Transport- und Lagerkosten 
für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die Wohnung unbenutzbar wurde und 
Ihnen auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten für die Lagerung 
werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in 
einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. 

e) Schlossänderungskosten zur Wohnung für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für 
Türen der Wohnung durch einen Versicherungsfall abhandengekommen sind. 

f) Schlossänderungskosten für Wertbehältnisse   
sowie für unvermeidbares, gewaltsames Öffnen und die Wiederherstellung von Wertbehältnissen, 
wenn deren Schlüssel durch einen Versicherungsfall abhandengekommen ist. 

g) Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Raub oder den Versuch einer solchen Tat o-
der innerhalb der Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch oder einer Beraubung entstan-
den sind. 

h) Bewachungskosten 
für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung unbewohnbar wurde und Schließvorrich-
tungen und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten werden bis zu 
dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen wieder voll 
gebrauchsfähig sind, längstens für die Dauer von 48 Stunden. 

i) Reparaturkosten für Nässeschäden 
an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. in Sondereigentum befindlichen 
Wohnungen. 

j) Kosten für provisorische Maßnahmen 
Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versicherter Sachen. 

26.11  Versicherungswert, Versicherungssumme 
26.11.1  Versicherungswert 

Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung. 
a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Güte in neuwerti-

gem Zustand (Neuwert). 
b) Für Kunstgegenstände (Ziff. 26.16.) und Antiquitäten (Ziff. 26.16.) ist der Versicherungswert der Wie-

derbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte. 
c) Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, so ist der Ver-

sicherungswert der für Sie erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert). 
d) Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge begrenzt (Ziff. 26.16.) ist, werden 

bei der Ermittlung des Versicherungswertes höchstens diese Beträge berücksichtigt. 
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26.11.2  Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. (Ziff. 26.14.1.) 

26.12  Anpassung des Beitrags 
26.12.1  Grundsatz 

Der Beitrag, auch soweit er für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, kann zu Beginn eines jeden 
Versicherungsjahres nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des Beitragssatzes 
steigen oder sinken. 

26.12.2  Beitragsanpassungsklausel 
Wir können den Beitrag für Ihren Vertrag zu jedem neuen Versicherungsjahr erhöhen. Dabei darf der ge-
änderte Beitragssatz den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifbeitragssatz nicht übersteigen. 

26.13  Wohnungswechsel 
26.13.1  Umzug in eine neue Wohnung 

Wechseln Sie die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des 
Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der 
bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden. Ein 
Wohnungswechsel liegt nur dann vor, wenn Sie die neue Wohnung in derselben Weise wie die bisherige 
nutzen.  

26.13.2  Mehrere Wohnungen 
Behalten Sie zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn Sie die al-
te Wohnung weiterhin bewohnen (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht 
Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. 

26.13.3  Umzug ins Ausland 
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht der Versicherungs-
schutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 

26.13.4  Anzeige der neuen Wohnung 
Der Bezug einer neuen Wohnung ist uns spätestens bei Beginn des Einzuges mit Angabe der neuen 
Wohnfläche in Quadratmetern. 

26.13.5  Festlegung der neuen Beitrag, Kündigungsrecht 
a) Mit Umzugsbeginn gelten unsere am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarifbestimmungen. 
b) Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter Beitragssätze können Sie den Vertrag kündi-

gen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu 
erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 

c) Wir können bei Kündigung durch Sie den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirk-
samkeit der Kündigung beanspruchen.  

26.13.6  Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 
Ziehen Sie bei einer Trennung von Ehegatten aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der 
bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort (Ziff. 26.8.) Ihre neue Wohnung und die 
bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum 
Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf Ihren Auszug folgenden Beitragsfälligkeit. Danach be-
steht Versicherungsschutz nur noch in Ihrer neuen Wohnung. 

26.13.7  Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 
Ziff. 26.13.6. gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften, sofern 
beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind. 

26.14  Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
26.14.1  Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 

a) zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der Versicherungswert (26.11) bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles (Ziff. 26.1), 

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versi-
cherungswert (Ziff. 26.11.) bei Eintritt des Versicherungsfalles (Ziff. 26.1). 
Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht beeinträchtigt und ist Ihnen die 
Nutzung ohne Reparatur zumutbar (so genannter Schönheitsschaden), so ist die Beeinträchtigung 
durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der dem Minderwert entspricht. 

26.14.2  Restwerte 
Restwerte werden in den Fällen von Ziff. 26.14.1 angerechnet. 

26.14.3  Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind; das gleiche gilt, wenn Sie 
Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt haben. 

26.14.4  Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung 
Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten ist je Versicherungsfall (Ziff. 
26.1) auf die vereinbarte Versicherungssumme (Ziff. 26.11) begrenzt.  
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf unsere Weisung entstanden sind, werden 
unbegrenzt ersetzt. 
Wird die vereinbarte Versicherungssumme für die Entschädigung versicherter Sachen bereits vollständig 
ausgeschöpft, so werden versicherte Kosten (Ziff. 26.10.) darüber hinaus bis zu 10 Prozent der Versiche-
rungssumme (Ziff. 26.11.) ersetzt. 
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26.14.5  Versicherte Kosten 
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (Ziff. 26.10)  ist der Nachweis tatsäch-
lich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

26.15  Unterversicherungsverzicht 
Unterversicherungsverzicht bedeutet, dass im Schadenfall nicht geprüft wird, ob eine Unterversicherung 
vorliegt. Somit werden im Schadenfall keine Kürzungen vorgenommen. Die vereinbarte Versicherungs-
summe stellt die maximale Entschädigung dar. 
Der Unterversicherungsverzicht ist vereinbart. 

26.16  Entschädigungsgrenzen für Wertsachen 
26.16.1  Definitionen 

a) Versicherte Wertsachen (Ziff. 26.8.) sind 
aa) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B. Chipkarte), 
bb) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 
cc) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen 

aus Gold und Platin, 
dd) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Col-

lagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht in cc) genannte Sachen aus Silber 
ee) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken. 

26.16.2  Entschädigungsgrenzen 
a) Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer besonderen Entschädigungsgrenze. Sie beträgt je 

Versicherungsfall 20 Prozent der Versicherungssumme. 
b) Im Versicherungsfall gelten für folgende Wertsachen, die nachstehenden Entschädigungsgrenzen: 

aa) 500,-- € für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge mit Ausnahme von Münzen, deren 
Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt,   

bb) 1.000,-- € insgesamt für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere,  
cc) 5.000,-- € insgesamt für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Me-

daillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin. 
26.17  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
26.17.1  Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Feststellungen zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind. 
Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, 
der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

26.17.2  Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-

tet wird – seit Anzeige des Schadens mit 5 % zu verzinsen. 
b) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

26.17.3  Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziff. 26.17.1, 26.17.2. a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, 
in dem infolge Ihres Verschuldens die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

26.17.4  Aufschiebung der Zahlung 
Wir können die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie oder Ihren Repräsentanten aus Anlass 

dieses Versicherungsfalles noch läuft. 
26.18  Sachverständigenverfahren 
26.18.1  Feststellung der Schadenhöhe 

Sie können nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sach-
verständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können wir und Sie auch 
gemeinsam vereinbaren.  

26.18.2  Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungs-
fall ausgedehnt werden. 

26.18.3  Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-

ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auffor-
derung durch uns sind Sie auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Wir dürfen als Sachverständigen keine Person benennen, die Ihr Mitbewerber ist oder mit Ihnen in 
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
ständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes 
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durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf An-
trag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

26.18.4  Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen so-

wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten; 

26.18.5  Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststel-
lungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergeben wir sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän-
digen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnen wir die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

26.18.6  Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten 
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

26.18.7  Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden Ihre Obliegenheiten nicht berührt. 

 
27.  Ihre vertraglich vereinbarten, besonderen Obliegenheiten vor und nach dem Versicherungsfall, 

Sicherheitsvorschriften 
27.1  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen haben, 
sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-

schriften; 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten (Ziff. 28.2). 

b) Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die Sie vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles uns gegenüber zu erfüllen haben, so können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir 
von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag fristlos kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie beweisen, dass Sie die Obliegenheit weder 
vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt haben. 

27.2  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
bb) uns den Schadeneintritt, nachdem Sie von ihm Kenntnis erlangt haben, unverzüglich – ggf. 

auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 
cc) unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch 

- einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
dd) unsere Weisungen zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für Sie zumutbar, zu befol-

gen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, haben Sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzei-
gen; 

ff) uns und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch uns freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch uns aufzubewahren; 

hh) soweit möglich uns unverzüglich jede  Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges unserer Leistungspflicht er-
forderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ii) von uns angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet 
werden kann; 

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkun-
den unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wah-
ren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden un-
verzüglich sperren zu lassen. 
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b) Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist. 

27.3  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzen Sie eine Obliegenheit nach Ziff. 27.1 oder 27.2 vorsätzlich, so sind wir von der Verpflich-

tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, 
soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ur-
sächlich ist. 

c) Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit, sind wir nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 

27.4  Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf 
uns bei dessen Durchsetzung durch uns soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als wir infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit tragen Sie. 

27.5  Sicherheitsvorschriften 
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit haben Sie in der kalten Jahreszeit die Wohnung (Ziff. 
26.8) zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder alle wasserführenden Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. 
 

28.  Gefahrerhöhung 
28.1  Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung die tatsächlich vorhande-
nen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung 
des Schadens oder unsere ungerechtfertigte Inanspruchnahme wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

28.2  Besondere gefahrerhöhende Umstände 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbesondere dann vorliegen, wenn 
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (Ziff. 26.13) ein Umstand ändert, nach dem im Antrag ge-

fragt worden ist, 
c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage oder über eine für den Einzelfall ver-

einbarte längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird; beaufsichtigt ist ei-
ne Wohnung nur dann, wenn sich während der Nacht eine dazu berechtigte volljährige Person darin 
aufhällt. 

28.3  Ihre Pflichten 
a) Nach Angabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahr-

erhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch Dritte gestatten. 
b) Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vorherige Zustimmung eine Gefahrerhöhung vor-

genommen oder gestattet haben, so müssen Sie uns diese unverzüglich anzeigen. 
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung unabhängig von Ihrem Willen eintritt, 

müssen Sie uns unverzüglich anzeigen, nachdem Sie von Ihr Kenntnis erlangt haben. 
28.4  Kündigung oder Vertragsanpassung durch uns 

a) Unser Kündigungsrecht  
Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach Ziff. 28.3a), können wir den Vertrag fristlos kündigen, wenn Sie 
Ihre Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. Das Nichtvorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, können wir unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 
Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziff. 28.3b) und c) bekannt, können wir den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine unseren Geschäfts-
grundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10% oder schließen wir die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
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unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

28.5  Erlöschen unserer Rechte  
Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Ziff. 28.4 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab unserer Kenntnis von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

28.6  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn Sie Ihre Pflichten nach Ziff. 28.3a) vorsätzlich verletzt haben. Verletzen Sie diese Pflichten grob 
fahrlässig, so sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ih-
res Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziff. 28.3b) und c) sind wir für einen Versicherungsfall, der später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem uns die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
leistungsfrei, wenn Sie Ihre Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt haben. Haben Sie Ihre Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, 
wenn uns die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem uns die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war. 

c) Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, 
aa) soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versi-

cherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für unsere Kündigung abgelau-

fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
cc) wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen unseren Ge-

schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhten Beitrag verlangen. 
 

29.  Wiederherbeigeschaffte Sachen 
29.1  Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, haben Sie oder wir dies nach Kenntniserlan-
gung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen. 

29.2  Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Haben Sie den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung 
für diese Sache gezahlt worden ist, so behalten Sie den Anspruch auf die Entschädigung, falls Sie uns die 
Sache innerhalb von zwei Wochen zur Verfügung stellen. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte 
Entschädigung zurückzugeben. 

29.3  Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
a) Haben Sie den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 

eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so haben Sie die 
Entschädigung zurückzuzahlen oder uns die Sache zur Verfügung zu stellen. Sie haben dieses 
Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung unsererseits 
auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf uns über. 

b) Haben Sie den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert 
ist, so können Sie die Sache behalten und müssen sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklä-
ren Sie sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung unse-
rerseits nicht bereit, so haben Sie die Sache im Einvernehmen mit uns öffentlich meistbietend ver-
kaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhalten wir den Anteil, welcher der 
von uns geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

29.4  Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so können Sie die bedingungsgemäße Entschädigung 
in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Ziff. 
29.2 oder 29.3 bei Ihnen verbleiben. 

29.5  Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn Sie die Möglichkeit haben, sich den Besitz 
wieder zu verschaffen. 

29.6  Übertragung der Rechte 
Haben Sie uns zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so haben Sie uns den Besitz, das Eigen-
tum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die Ihnen mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

29.7  Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so haben Sie die gleichen 
Rechte und Pflichten, wie wenn Sie das Wertpapier zurückerlangt hätten. Jedoch können Sie die Entschä-
digung behalten, soweit Ihnen durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsver-
lust entstanden ist. 
 

30.  Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem wir vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauerhafte Auflösung des versicher-

ten Hausrates 
aa) nach Ihrer Aufnahme in eine stationäre Pflegeeinrichtung 
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bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 
Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses. 

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Ihrem Tod zum Zeitpunkt unserer Kenntniserlangung über die 
vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate nach Ihrem Tod, 
wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie Sie. 

 
31.  Kündigung nach dem Versicherungsfall 
31.1  Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens 
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

31.2  Kündigung durch Sie 
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

31.3  Kündigung durch uns 
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

31.4  Mehrere Versicherer 
31.4.1  Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, uns die 
andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versi-
cherungssumme anzugeben. 

31.4.2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzen Sie die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1.) vorsätzlich oder grob fahrlässig, sind wir unter den in Ziff. 3. 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn wir vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Ver-
sicherung erlangt haben. 

31.4.3  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 

Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; Sie können aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des Ihnen entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangen Sie oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für densel-
ben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gege-
ben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der 
Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Uns steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangen. 

31.4.4  Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Haben Sie den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 

Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, können Sie verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Bei-
trags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem uns die Erklärung zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken 
ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, können Sie nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und des Beitrags verlangen. 

31.5  Aufwendungsersatz 
31.5.1  Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durften oder die Sie 
auf unsere Weisung machen. 

b) Machen Sie Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leisten wir Aufwendungsersatz nur, wenn diese 
Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 
erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf unsere Weisung erfolgten. 
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c) Sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, können wir auch den Aufwendungsersatz nach a) 
und b) entsprechend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens 
die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 
unsere Weisung entstanden sind. 

e) Wir haben den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Ihr Verlangen vorzuschie-
ßen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im 
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Inte-
resse erbracht werden. 

31.5.2  Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a) Wir ersetzen bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von uns 

zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. 
Ziehen Sie einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit 
Sie zur Zuziehung vertraglich verpflichtet sind oder von uns aufgefordert wurden. 

b) Sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, können wir auch den Kostenersatz nach a) entspre-
chend kürzen. 

31.5.2.1  Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf uns über, soweit wir den 
Schaden ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden. Richtet sich Ihr 
Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft le-
ben, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vor-
sätzlich verursacht. 

31.6  Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
31.6.1  Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so sind wir von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in Ihrer Person 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

b) Führen Sie den Schaden grob fahrlässig herbei, so sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

31.6.2  Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Wir sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn Sie uns arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder 
die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuschen oder zu täuschen versuchen. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen Sie wegen Betru-
ges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 


